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Biotopfläche GB-5208-0027 in der Ortschaft Hersel (Az.: 66.4-601.6.03 lw) 
Ihr Schreiben vom 05.12.2019: Benachrichtigung gemäß § 66 Abs. 1 Ziffer 2 LNatSchG 

 

Sehr geehrte Frau Lwowski, 

nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme zu dem oben angeführten Änderungsan-
trag auf Ausnahme von den Verbotsvorschriften nach § 30 (3), (4) BNatSchG. Wir bit-
ten um eine kurze Eingangsbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Michael Pacyna 
 

Stellungnahme: 

Die aktualisierte Planung für das Ersatzbiotop passt sich besser in die Geländesituation 
ein. Für die Neuplanung spricht auch der größere Abstand zur Wohnsiedlung mit ihren 
in den angrenzenden Freiraum hineinwirkenden Störwirkungen und dem die Wohnbe-
bauung begrenzenden Wall. Dieser hätte bei der ursprünglichen Planung u.a. zu einer 
unerwünschten Beschattung des Gewässers geführt. 

Der LSV hatte in seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan He 31 vom 28.12.2018 
dem seinerzeit vorgelegten „Konzeptvorschlag“ des Gutachters Dr. Denz widerspro-
chen, "die mögliche Eignung dieses Ausgleichsgewässers als Laichhabitat für die 
Wechselkröte … nicht zwingend zu berücksichtigen“ (S. 6). Dr. Denz vermutete im Feb-
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ruar 2018, das bei einer Realisierung des Bebauungsplans He 31 beseitigte Stillgewäs-
ser sei kein Laichhabitat der Wechselkröte. 

Die „Ergänzende Artenschutzprüfung“ des Kölner Büros für Faunistik vom Juli 2019 be-
stätigt dagegen unsere Beobachtungen vom Vorkommen von Wechsel- und vereinzelt 
auch Kreuzkröten im Umfeld des noch vorhandenen Stillgewässers. Die zeitweise was-
serführenden vorhandenen und geplanten Kleingewässer in der Nachbarschaft des ge-
planten Ersatzbiotops erhöhen die Chance, dass dieses als Laichhabitat von Wechsel- 
und Kreuzkröten angenommen werden wird.  

Wir gehen davon aus,  dass sich die neue Planung des Ersatzbiotops an der 
„Maßnahmebeschreibung“ des Kölner Büros für Faunistik hinsichtlich der Reprodukti-
onshabitate von „Kreuz- und Wechselkröte“ (S. 33 f.) und am „Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag - 1. Änderung“ des Büros Freiraum und Landschaftsplanung Ingrid 
Rietmann vom 22.7.2019 (S. 32 + Ausgleichsplan: Bestand + Planung) sowie an der 
„geänderten Kompensationsplanung zur teilweisen Inanspruchnahme der Biotopkatas-
terfläche ´GB-5208-0027`“ (Kölner Büro für Faunistik, November 2019) orientieren wird. 
Die Verlagerung des geschützten Biotops sollte deutlich im Vorfeld der Realisierung der 
geplanten Bebauung erfolgen, um sicherzustellen, dass die Gewässerverlagerung den 
gewünschten Erfolg hat und somit dem gesetzlich vorgeschriebenen Biotopschutz Ge-
nüge getan wird. 

Unter diesen Vorbehalten können wir der geänderten Planung für das Ersatzbiotop zu-
stimmen. 


